
 

 

Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen (B2B) 

 

1. Geltung von allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) 

Soweit nicht ausdrücklich Gegenteiliges vereinbart wurde, 
gelten unsere, dem Vertragspartner bekannt gegebenen 
AGB. Die Vertragsbedingungen werden mit Ihrer Unterschrift 
Bestandteil dieses Vertrages.  
 

2. Angebot 

Unsere Angebote sind freibleibend. Der Vertrag gilt erst mit 
Absendung einer schriftlichen Auftragsbestätigung durch uns 
als geschlossen. 
 

3. Schutz von Unterlagen   

Unterlagen wie Angebote, Prospekte, Kataloge, Muster, 
Präsentationen und ähnliches bleiben unser geistiges 
Eigentum. Jede Verwendung, insbesondere die Weitergabe, 
Vervielfältigung, Veröffentlichung und Zurverfügungstellung 
einschließlich des auch nur auszugsweisen Kopierens, bedarf 
unserer ausdrücklichen Zustimmung. 
 

4. Preis 

Alle von uns genannten Preise sind, sofern nichts anderes 
ausdrücklich vermerkt ist, exklusive Umsatzsteuer zu 
verstehen. Im Verrechnungsfalle wird die gesetzliche 
Umsatzsteuer zu diesen Preisen hinzugerechnet. 
 

5. Zahlungsbedingungen 

Mangels anderer gegenteiliger Vereinbarungen ist der 
Kaufpreis bei Übergabe der Ware, ohne jeden Abzug und 
spesenfrei zu bezahlen. 
 

Die Zahlung ist nur dann als rechtzeitig erfolgt anzusehen, 
wenn der Betrag am Fälligkeitstag eingelangt bzw. unserem 
Konto gutgeschrieben wurde. 
 

6. Verzugszinsen 

Selbst bei unverschuldetem Zahlungsverzug des Käufers sind 
wir berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von 9,2 % über 
dem Basiszinssatz jährlich zu verrechnen; hierdurch werden 
Ansprüche auf Ersatz nachgewiesener höherer Zinsen nicht 
beeinträchtigt. 
 

7. Transport 

Mangels anderer gegenteiliger Vereinbarungen trägt der 
Käufer die Kosten des Transportes. 
 

Die Gefahr des Transportes geht auf den Käufer über, sobald 
die Ware an ihn oder an einen von ihm bestimmten, vom 
Beförderer verschiedenen, Dritten abgeliefert wird. Hat der 
Käufer selbst den Beförderungsvertrag geschlossen, ohne 
dabei eine angebotene Auswahlmöglichkeit zu nutzen, geht 
die Gefahr bereits mit der Auslieferung der Ware an den 
Beförderer bzw. den Käufer über. 
 

8. Eigentumsvorbehalt 

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises und aller Kosten und Spesen unser Eigentum. 
Eine Weiterveräußerung ist nur zulässig, wenn uns diese 
rechtzeitig vorher unter Anführung des Namens bzw. der 
Firma und der genauen Geschäftsanschrift des Käufers 
bekannt gegeben wurde und wir der Veräußerung zustimmen. 
Im Falle unserer Zustimmung gilt die Kaufpreisforderung als 
an uns abgetreten und sind wir jederzeit befugt, den 
Drittschuldner von dieser Abtretung zu verständigen. Im Falle 
einer Mehrzahl von Forderungen unsererseits, werden 
Zahlungen des Schuldners primär jenen unserer Forderungen 
zugerechnet, die nicht (mehr) durch einen 

Eigentumsvorbehalt oder andere Sicherungsmittel gesichert 
sind. 
 

Im Falle des Verzuges sind wir berechtigt, unsere Rechte aus 
dem Eigentumsvorbehalt geltend zu machen. Es wird 
vereinbart, dass in der Geltendmachung des 
Eigentumsvorbehalts kein Rücktritt vom Vertrag liegt, außer, 
wir erklären den Rücktritt vom Vertrag ausdrücklich 
 

9. Nichterfüllung/Liefer- und Leistungsverzug 

Geringfügige Lieferfristüberschreitungen hat der Käufer 
jedenfalls zu akzeptieren, ohne dass ihm ein 
Schadenersatzanspruch oder ein Rücktrittsrecht zusteht.  
 

10. Gewährleistung 

Abgesehen von jenen Fällen, in denen von Gesetzes wegen 
das Recht auf Wandlung (Auflösung des Vertrages) zusteht, 
behalten wir uns vor, den Gewährleistungsanspruch nach 
unserer Wahl durch Verbesserung, Austausch oder 
Preisminderung zu erfüllen. 
 

Der Übernehmer hat stets zu beweisen, dass der Mangel zum 
Übergabezeitpunkt bereits vorhanden war. 
 

Die Ware ist nach der Ablieferung unverzüglich zu 
untersuchen. Dabei festgestellte Mängel sind ebenso 
unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 3 Tagen nach 
Ablieferung unter Bekanntgabe von Art und Umfang des 
Mangels dem Verkäufer bekannt zu geben. 
 

11. Stornogebühren/Reuegeld 

Der Käufer hat das Recht, gegen Bezahlung einer 
Stornogebühr (eines Reuegeldes) von 40 % des Kaufpreises 
ohne Angabe von Gründen (§ 909 ABGB) vom Vertrag 
zurückzutreten.  
 

12.Rechtswahl 

Auf diesen Vertrag ist österreichisches materielles Recht 
anzuwenden, die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird 
ausgeschlossen. 
 

13. Gerichtsstandvereinbarung 

Zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entstehenden 
Streitigkeiten ist das am Sitz unseres Unternehmens sachlich 
zuständige Gericht Innsbruck zuständig. Wir haben jedoch 
das Recht, auch am allgemeinen Gerichtsstand des 
Vertragspartners zu klagen. 
 

14. Formvorschriften 

„Sämtliche Vereinbarungen, nachträgliche Änderungen, 
Ergänzungen, Nebenabreden usw. bedürfen zu ihrer 
Gültigkeit der Schriftform, somit auch der Originalunterschrift 
oder der sicheren elektronischen Signatur.  
 

15. Elektronische Rechnungslegung 

Unser Kunde ist damit einverstanden, dass Rechnungen an 
ihn auch elektronisch erstellt und übermittelt werden.  
 

16. Datenschutz 

Der Kunde ist damit einverstanden, dass seine Daten (auch 
personenbezogene) per elektronischer Datenverarbeitung bei 
der Firma Alfred Mühl „Georgische Luxusweine“ verarbeitet 
und gespeichert werden. 
 

Soweit wir in Vorleistung treten, z. Bsp. bei Zahlung auf 
Rechnung, holen wir ggf. ein Bonitätsauskunft über Sie ein. 
Dafür werden wir Ihre personenbezogene Daten an das 
Unternehmen weiterleiten.  


